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Termine Mai 2017 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 

abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 

Gewerbesteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 

Grundsteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 

Sozialversicherung5 29.05.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 

Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2017) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 

Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
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Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, 
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 
ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2014: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligun

g 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 
ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 

Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) 
erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten 
und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig 
von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Keine Berücksichtigung eines mit Büromöbeln und einer Küchenzeile 
ausgestatteten Raums als häusliches Arbeitszimmer 

Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer fort. Danach können die Aufwendungen für einen Raum, der sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend 
genutzt wird, weder insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 

berücksichtigt werden. 

Im zu entscheidenden Fall ging es um den beruflich genutzten Bereich einer Zweizimmerwohnung, in 
den aufgrund der teilweise offenen Bauweise zudem die Küchenzeile hineinragte. Das Verfahren dazu 
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hatte bis zu einer Entscheidung durch den Großen Senat geruht, der sich grundsätzlich mit dem 
Problem der Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zu befassen hatte. 

Danach ist es für den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug erforderlich, dass der Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Sind diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, ist ein Abzug der Kosten nicht möglich. 

Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nur, wenn kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht 

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit dem Fall eines IT-Fachmanns befasst. Dieser übte seine 
berufliche Tätigkeit überwiegend zu Hause aus und suchte das Büro seines Arbeitgebers nur für 
wichtige Besprechungen und zur Postabholung auf. Er machte die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt versagte den Werbungskostenabzug. Das Gericht hat dies 
bestätigt und dazu deutlich gemacht, dass für einen möglichen Werbungskostenabzug grundsätzlich 
Folgendes zu prüfen sei: 

 Zunächst muss gefragt werden, ob für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Steht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, scheidet der Abzug von 
Aufwendungen von vornherein aus. 

 Steht dagegen kein anderer Arbeitsplatz als das häusliche Arbeitszimmer zur Verfügung, kommt es 
darauf an, ob das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. In diesem Fall sind die tatsächlichen Kosten abzugsfähig. Anderenfalls können 
die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 € abgezogen werden. 

Ein Abzug der Kosten war im geschilderten Fall nicht möglich, da es schon an der ersten 
Voraussetzung fehlte. 

Keine Besteuerung Alleinerziehender nach dem Splittingtarif 

Die Klägerin war verwitwet und lebte mit ihren zwei minderjährigen Kindern zusammen. Sie machte 

vor dem Bundesfinanzhof geltend, dass der Ausschluss verwitweter Alleinerziehender vom 
Splitting-Verfahren unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz und dem Schutz der Familie sei. 

Der Bundesfinanzhof widerspricht der Ansicht der Klägerin. Es besteht nach seiner Auffassung kein 
Anspruch Alleinerziehender auf Anwendung des Splitting-Verfahrens. Dies kann weder aus dem Prinzip 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit abgeleitet noch unter Berücksichtigung 
des Schutzbereichs der Familie gefordert werden. Das Splitting-Verfahren ist auf zusammenlebende 
Eheleute ausgerichtet. Die Situation von Alleinerziehenden ist damit weder in rechtlicher noch in 

tatsächlicher Hinsicht vergleichbar. 

Berechnung des Unterhaltshöchstbetrags 

Das Elterngeld ist in voller Höhe als Bezug bei einer unterstützten Person anzurechnen. Die 
Berücksichtigung auch des Sockelbetrags von 300 € als anrechenbarer Bezug bei der Berechnung des 

Unterhaltshöchstbetrags ist nicht verfassungswidrig. 

Eine Mutter zahlte an den Vater ihrer Kinder Unterhalt von 1.300 € für zwei Monate, während dieser 
Elterngeld von monatlich 1.000 € bezog. Das Finanzamt erkannte die Unterhaltszahlungen nicht als 
außergewöhnliche Belastung bei der Mutter an, weil das volle Elterngeld des Vaters als anrechenbarer 
Bezug des Unterhaltsberechtigten den anteiligen Unterhaltshöchstbetrag überstieg. Dieser Auffassung 
folgte auch der Bundesfinanzhof. 

Im Jahr 2017 können maximal 8.820 € Unterhaltszahlungen an gesetzlich berechtigte 
Unterhaltsempfänger als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Eigene Einkünfte des 
Unterhaltsberechtigten schmälern diesen Betrag, soweit sie mehr als 624 € im Jahr betragen. 

Solche schädlichen Einkünfte sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, also auch nicht steuerbare 

oder steuerfreie Einnahmen, die nicht bereits im Rahmen der einkommensteuerrechtlichen 
Einkünfteermittlung erfasst werden. 

Nicht entschieden hat der Bundesfinanzhof die Frage, ob auf den Unterhaltshöchstbetrag weiterhin nur 

solche Bezüge anzurechnen sind, die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, 
oder ob hierzu auch zweckgebundene Bezüge zählen, die dem Unterhaltsberechtigten für seinen 
üblichen Lebensunterhalt tatsächlich nicht zur Verfügung stehen. Denn das Elterngeld wird nicht 
zweckgebunden gewährt, sondern steht dem Empfänger in voller Höhe zur Bestreitung seines üblichen 
Lebensunterhalts zur Verfügung. Es handelt sich um eine Einkünfte ersetzende Sozialleistung, die 
nicht in einen rein sozialrechtlichen Sockelbetrag und einen den Einkünfteausfall ausgleichenden 



 

 
 

 

Seite 4  
 
Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat April 2017 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt.  
Dessen ungeachtet können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Aufstockungsbetrag aufgeteilt ist. Die Zielsetzung des Gesetzgebers, die durch die Kinderbetreuung 
entgangenen Einkünfte durch das Elterngeld jedenfalls teilweise auszugleichen, spricht vielmehr dafür, 
das Elterngeld einheitlich als Einkünfteersatz und damit dem Grunde nach als Bezug anzusehen. 

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim 

Kindergeld oder Kinderfreibetrag 

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird Kindergeld gezahlt oder der Kinderfreibetrag 

gewährt, wenn es noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und sich in einer Berufsausbildung 
befindet. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Berufsausbildung auch dann vorliegt, wenn das Kind 
neben einer Erwerbstätigkeit ein Studium ernsthaft und nachhaltig betreibt. Selbst eine 
Erwerbstätigkeit des Kindes in einem Umfang von 30 Wochenstunden schließt den Anspruch auf 
Kindergeld/Kinderfreibetrag nicht aus. Bei einer erstmaligen Berufsausbildung ist regelmäßig kein 

zeitlicher Mindestumfang der Ausbildungsmaßnahmen zu beachten. 

Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen eines Au-pair-Verhältnisses im Ausland hat der 

Bundesfinanzhof vor einigen Jahren einen zeitlichen Mindestumfang gefordert. Ein Sprachaufenthalt 
sei nur dann als Berufsausbildung anzusehen, wenn sie von einem durchschnittlich mindestens zehn 
Wochenstunden umfassenden theoretisch-systematischen Sprachunterricht begleitet werde. 

In dem aktuellen Urteil weist der Bundesfinanzhof darauf hin, dass diese Grundsätze auf eine im 
Inland absolvierte Schul- oder Universitätsausbildung keine Anwendung finden. 

Betriebsausgabenabzug für erst am 12. Januar des Folgejahrs fällige 
Umsatzsteuervorauszahlung 

Bei einer Einnahmenüberschussrechnung sind Ausgaben grundsätzlich für das Kalenderjahr 
abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben ist das 
Abflussprinzip eingeschränkt. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die „kurze Zeit“ nach dem 
Jahreswechsel abfließen, sind danach in dem Kalenderjahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu 
erfassen. Als „kurze Zeit“ ist ein Zeitraum von zehn Tagen anzusehen. Umsatzsteuervorauszahlungen 
sind z. B. regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. 

Das Sächsische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Eine Unternehmerin reichte ihre 

Umsatzsteuervoranmeldung für November 2014 am 6. Januar 2015 (fristgerecht, es war eine 
Dauerfristverlängerung gewährt) beim Finanzamt ein. Am 9. Januar 2015 überwies sie den fälligen 
Betrag an die Finanzkasse. An sich hätte sie erst am 12. Januar 2015 zahlen müssen, da der 
10. Januar 2015 ein Samstag war und sich deshalb die Fälligkeitsfrist auf den nächsten Werktag 
verschob. 

Bei ihrer Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung bezog sich die Unternehmerin auf 

die für wiederkehrende Ausgaben bestehende Sonderregelung und setzte die 
Umsatzsteuervorauszahlung für November 2014 als Betriebsausgabe 2014 an. Das Finanzamt folgte 
dieser Auffassung nicht. Für die Anwendung der Ausnahmeregelung müsse sowohl der tatsächliche 
Abfluss als auch der Termin der Fälligkeit innerhalb der Zehn-Tage-Zeitspanne liegen 

Das Finanzgericht hingegen gab der Unternehmerin Recht und ließ den Betriebsausgabenabzug der 
Umsatzsteuervorauszahlung 2014 zu. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun abschließend mit diesem Fall befassen. 

Verlustausgleichsbeschränkung bei negativen Einkünften aus 
Verlustzuweisungsgesellschaften verfassungsgemäß 

Verluste aus sog. Verlustzuweisungsgesellschaften können einkommensteuerlich nur mit Gewinnen 
aus solchen Gesellschaften verrechnet werden (sog. Verlustausgleichsbeschränkung). Ob es sich um 
eine Verlustzuweisungsgesellschaft handelt, richtet sich danach, ob bei Eintritt in die Gesellschaft die 
Erzielung eines steuerlichen Vorteils im Vordergrund steht. 

In einem aktuell vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall aus dem Jahr 1999 war im 
Verkaufsprospekt eines Windkraftanlagen-Fonds modellhaft errechnet worden, dass ein Anleger mit 

einem Kapitaleinsatz von 105.000 DM bei einem Steuersatz von 50 % infolge einer Verlustzuweisung 
eine Steuerersparnis von 107.570 DM erzielen konnte. Das Gericht beurteilte den Fonds in diesem Fall 
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als Verlustzuweisungsgesellschaft und stellte gleichzeitig fest, dass die gesetzliche 
Verlustausgleichsbeschränkung insoweit verfassungsgemäß ist. 

Hinweis: Das Urteil ist zur Gesetzesfassung des § 2b EStG ergangen, die bis zum 10. November 2005 
galt und durch § 15b EStG ersetzt wurde. 

Keine Änderung des steuerlichen Einlagekontos und keine 

nachholbare Bescheinigung bei nachträglich festgestellter 
verdeckter Gewinnausschüttung 

Kapitalgesellschaften haben nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen am Schluss ihres 
Wirtschaftsjahrs auf einem steuerlichen Einlagekonto auszuweisen. Begrifflich handelt es sich bei 
„nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen“ um Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter, die 
dem Betrieb mit Ausnahme des Stamm- oder Grundkapitals zugeführt werden. Der Posten ist, 

ausgehend vom Bestand am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, laufend um die jeweiligen 
Zu- und Abgänge bis zum Ende des nachfolgenden Wirtschaftsjahrs fortzuschreiben. Die 
Aufzeichnungen erfolgen nicht in der laufenden Buchhaltung. Sie können formlos unter Angabe des 
Zeitpunkts, der Art des Zu- oder Abgangs und der mutmaßlichen Höhe geführt werden. Aufgrund einer 
jährlich dem Finanzamt zu überreichenden Feststellungserklärung wird der Bestand dieses 

Einlagekontos zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs durch einen Steuerbescheid gesondert 

festgestellt. 

Leistungen der Kapitalgesellschaft an ihre Anteilseigner mindern den Wert des Einlagekontos, soweit 
sie den am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs vorhandenen ausschüttungsfähigen Gewinn 
übersteigen. Die Gesellschaft ist in diesen Fällen dem Anteilseigner gegenüber verpflichtet, ihm eine 
Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. Daraus haben der Name und die 
Anschrift des Anteilseigners, die Höhe der Leistung, um die das Einlagekonto gemindert wurde, und 
der Zahltag hervorzugehen. 

Wurde bis zum Tag der erstmaligen Bekanntgabe des Feststellungsbescheids keine 
Steuerbescheinigung erteilt, gilt die Leistung als mit 0 € bescheinigt. Eine fehlende Bescheinigung 
kann nicht mehr nachgeholt werden. Damit gilt die Einlagerückgewähr als nicht erfolgt. Die Folge 
davon ist, dass die Gesellschaft für den Gesamtbetrag der Leistung Kapitalertragsteuer einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen hat. Der Anteilseigner muss die Ausschüttung als steuerpflichtige 
Dividende versteuern. 

Nach einem Urteil des Sächsischen Finanzgerichts sind diese Grundsätze auch bei einer verdeckten 

Gewinnausschüttung (vGA) anzuwenden, die erst im Rahmen einer später durchgeführten 
Betriebsprüfung festgestellt wird. Die daraus resultierenden negativen Folgen der höheren 

steuerlichen Belastung einer vGA gegenüber einer offenen Gewinnausschüttung sind nach Auffassung 
des Gerichts hinzunehmen. Eine daraus resultierende mögliche verfassungsrechtlich bedenkliche 
unbillige Rechtsfolge ist u. U. einer Billigkeitsmaßnahme in Gestalt eines teilweisen oder vollständigen 
Erlasses zugänglich. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Verlustfeststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid für den 
Gewerbesteuermessbescheid 

Der Gewerbeertrag eines Jahrs ist um die Fehlbeträge vorangegangener Jahre zu kürzen 
(Anrechnungsjahr). Es handelt sich um den verbleibenden vortragsfähigen und verrechenbaren 
Fehlbetrag am Ende des zurückliegenden Jahrs. Die Höhe des verrechenbaren Fehlbetrags ergibt sich 
aus einem Verlustfeststellungsbescheid. 

Im Rahmen des Verlustfeststellungsverfahrens eines Jahrs sind auch solche Umstände zu 
berücksichtigen, die während des Jahrs zum Untergang eines vortragsfähigen Gewerbeverlusts führen. 

Dazu gehört auch ein Wegfall der Unternehmensidentität. Dabei handelt es sich um die Frage, ob der 

im Anrechnungsjahr bestehende Gewerbebetrieb identisch ist mit dem Gewerbebetrieb, der im 
Entstehungsjahr des Fehlbetrags bestanden hat. 

Daneben ist im Zuge der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags über die sachliche Steuerpflicht 
zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist insbesondere über Beginn und Ende des laufenden 
Betriebs zu bestimmen. 

Beide, Unternehmensidentität und sachliche Steuerpflicht, enden mit der dauerhaften Einstellung des 
Betriebs. Wird der Betrieb im Laufe eines Jahrs eingestellt, endet die sachliche Steuerpflicht. Dadurch 
kann auch keine Unternehmensidentität mehr vorliegen. Folglich ist zum Ende dieses Jahrs auch keine 
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Verlustfeststellung mehr vorzunehmen, denn nur vortragsfähige Fehlbeträge sind gesondert 
festzustellen. 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs folgt daraus, dass ein Verlustfeststellungsbescheid für den 
Gewerbesteuermessbescheid bindend ist. Er ist Grundlagenbescheid für den Gewerbesteuermess- und 

Verlustfeststellungsbescheid des Folgejahrs. 

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen für die 
Überlassung von Ausstellungsflächen in Messehallen 

Zur Ermittlung des Gewerbeertrags wird dem Gewinn aus Gewerbebetrieb u. a. ein Teil der gezahlten 
Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
hinzugerechnet. Voraussetzung für eine Hinzurechnung ist, dass das angemietete oder gepachtete 
unbewegliche Wirtschaftsgut zum Anlagevermögen gehören würde, wenn der Mieter Eigentümer wäre. 

Bei Messeständen verhält es sich in der Regel so, dass die Stellflächen von 

Durchführungsgesellschaften vermietet werden. Die vermieteten Flächen wären bei der 
Durchführungsgesellschaft auch dann kein Anlagevermögen, wenn sie in ihrem Eigentum stünden, 

weil die Gesellschaft die konkreten Flächen nicht ständig für den Gebrauch im Betrieb vorhalten 
würde. Folglich liegen die Voraussetzungen für eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht vor. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Ermäßigter Steuersatz bei Speisen und Getränken: Abgrenzung von 

Lieferung und Dienstleistung bei Bereitstellung von Mobiliar 

Für die umsatzsteuerliche Beurteilung der Abgabe von Speisen und Getränken in der Cafeteria eines 

Krankenhauses ist die Bereitstellung von Mobiliar nicht als Dienstleistungselement zu berücksichtigen, 
wenn dieses nicht ausschließlich dazu bestimmt ist, den Verzehr von Lebensmitteln zu erleichtern. Es 
handelt sich dann um Lieferungen, für die der ermäßigte Steuersatz zu Anwendung kommen kann. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg dient das Mobiliar jedoch auch dann 
ausschließlich der Verzehrerleichterung, wenn eine Mitbenutzung durch andere Personen lediglich 
außerhalb der Öffnungszeiten geduldet wird. Dem Unternehmer sind zudem Verzehrvorrichtungen 
eines Dritten wie eigene zuzurechnen, die aus objektiver Verbrauchersicht den Eindruck erwecken, 

ihm zu gehören. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ort der Lieferung bei Versendung über Konsignationslager 

Eine spanische Produktions- und Handelsgesellschaft (S) verkaufte Waren an eine deutsche Firma. Die 

Lieferung der in Spanien produzierten Waren wurde über ein in Deutschland belegenes 
Auslieferungslager von S abgewickelt. Hierzu hatte der deutsche Abnehmer einen 
Dienstleistungsvertrag mit dem Lagerbetreiber abgeschlossen. Die Beauftragung des Lagerbetreibers 
erfolgte im Namen und für Rechnung der S. Dies hatte der deutsche Abnehmer der S zu festgelegten 
Rahmenbedingungen vorgeschrieben. Der Lagerhalter sollte verschiedene Dienstleistungen in Bezug 
auf die eingelagerten Waren erbringen (z. B. Ausladen, Einlagern, Entnahme von Stichproben). Der 
deutsche Abnehmer hatte jederzeit Zugang zu den gelagerten Waren. 

Fraglich war, ob durch S zunächst ein Verbringen eigener Waren in das Auslieferungslager erfolgte und 
erst zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Lager eine im Inland steuerbare und steuerpflichtige 
Inlandslieferung ausgeführt wurde. Dieser Auffassung widersprach der Bundesfinanzhof. 

Wird der Gegenstand der Lieferung durch Lieferer oder Abnehmer befördert oder versendet, gilt die 
Lieferung dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den Abnehmer oder in dessen 

Auftrag an einen Dritten beginnt. Der Abnehmer muss im Zeitpunkt der Versendung feststehen. Die 
Versendung muss zu einem Gelangen des Liefergegenstandes an den Abnehmer führen; die 

Versendung darf daher nicht abgebrochen werden. Eine nur kurzzeitige Lagerung nach dem Beginn 
der Versendung ist kein Abbruch. Daher ist das kurzzeitige Bringen in ein inländisches Lager, um die 
Lieferung nach Eingang der Zahlung herauszugeben, kein Abbruch. Eine Einlagerung für den beim 
Beginn der Versendung bereits feststehenden Abnehmer nur für kurze Zeit, um den 
produktionsbedingt beim Abnehmer für die nächsten Tage und Wochen benötigten Warenbedarf zu 
decken, unterbricht noch nicht die im Streitfall in Spanien begonnenen Versendungen. 
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Organisatorische Eingliederung bei umsatzsteuerlicher Organschaft 
auch ohne nominelle Personenidentität der Leitungsgremien möglich 

Im Umsatzsteuerrecht ist jeder selbstständige Unternehmer (z. B. Einzelunternehmer, Personen- oder 
Kapitalgesellschaft) ein eigenes Steuersubjekt. Ist allerdings eine juristische Person, z. B. eine GmbH, 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein 
anderes Unternehmen (sog. Organträger) eingegliedert, liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor. 
In diesem Fall ist die juristische Person als Organgesellschaft nicht selbstständig, sondern Teil der 

Organschaft. Umsätze zwischen den Unternehmensteilen einer Organschaft unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer, so dass dies steuerlich vorteilhaft sein kann. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt über eine interessante Frage zur organisatorischen Eingliederung 
entschieden. Diese erfordert grundsätzlich eine personelle Verflechtung zwischen dem Organträger 
und der Geschäftsleitung der Organgesellschaft, bei der jederzeit sicherzustellen ist, dass der 
Organträger seinen Willen auch im Tagesgeschäft bei der Organgesellschaft durchsetzen kann. Im 

entschiedenen Fall war der Vater (V) Geschäftsführer der V-GmbH, deren Unternehmensgegenstand 
das Halten der 100%igen Beteiligung an der A-GmbH war. Geschäftsführer der A war S, der Sohn von 
V. Vertragsgemäß durfte V dem S alle Anweisungen zur Geschäftsführung erteilen und führte 
praktisch die Geschäfte der A, ohne S einzubeziehen. 

Das Gericht entschied, dass auch hier eine organisatorische Eingliederung vorliegt. V war zwar kein 

nomineller Geschäftsführer der A, führte aber aufgrund seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Macht 
tatsächlich deren Geschäfte. Allerdings wurde die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen, um 

festzustellen, ob die V-GmbH neben dem Halten der Beteiligung an der A auch eine eigene 
Unternehmenstätigkeit ausübt. Nur in diesem Fall kann sie Organträger sein. 

Verkauf eines Grundstücks von einer juristischen Person des 
Privatrechts an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

unterliegt der Grunderwerbsteuer 

Verkauft eine juristische Person des Privatrechts (z. B. GmbH oder AG) ein Grundstück an eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts (z. B. eine Gemeinde oder einen Kreis), unterliegt dieser 
Verkauf der Grunderwerbsteuer. Dies gilt auch dann, wenn die juristische Person des öffentlichen 
Rechts alleinige Anteilseignerin der juristischen Person des Privatrechts ist; dadurch wird letztere nicht 
zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts. Eine Grunderwerbsteuerbefreiung kann es 
hingegen geben, wenn sowohl der Grundstücksveräußerer als auch der Grundstückserwerber 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Keine Steuerermäßigung bei einem nach ausländischem Recht der 
Erbschaftsteuer unterlegenen Vorerwerb 

Bei einem nach ausländischem Recht besteuerten Vorerwerb ist für den nachfolgenden Erwerb von 
Todes wegen desselben Vermögens durch Personen der Steuerklasse I keine Steuerermäßigung zu 
gewähren. 

Fällt bei einer Person der Steuerklasse I im Erbfall Vermögen an, das in den letzten zehn Jahren vor 
dem Erwerb bereits von Personen in dieser Steuerklasse erworben wurde, ermäßigt sich der auf dieses 

Vermögen entfallende Steuerbetrag. Die Steuerermäßigung knüpft nach dem Gesetzeswortlaut an die 
Voraussetzung, dass für den Erwerb „nach diesem Gesetz“ eine Steuer zu erheben war. Wurden in 
einem solchen Fall Steuern im Ausland erhoben, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Änderung eines bestandskräftigen Erbschaftsteuerbescheids bei 

Eintritt einer nachträglichen wirtschaftlichen Belastung 

Die Erbschaftsteuer erfasst die beim Erben eintretende Bereicherung. Die bei einem Erwerb von Todes 
wegen ermittelten Werte des Vermögensanfalls sind deshalb um die Nachlassverbindlichkeiten zu 
mindern. Auch Steuerschulden des Erblassers gehören zu den abzugsfähigen 

Nachlassverbindlichkeiten. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Erben des 2007 
verstorbenen Vaters waren seine drei Kinder. Die auf die Erben entfallende Erbschaftsteuer wurde im 
März 2008 festgesetzt. Im Juli 2012 änderte das Finanzamt Einkommensteuerbescheide des Vaters. 
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Ein bisher steuerfrei behandelter Sanierungsgewinn wurde als steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 
erfasst. Die Erben mussten hohe Nachzahlungen leisten. Sie beantragten die Änderung der 
Erbschaftsteuerbescheide unter Berücksichtigung der nachträglich gegenüber dem Vater festgesetzten 
Einkommensteuern. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab. Es vertrat die Auffassung, dass eine 

Änderung der Erbschaftsteuerfestsetzung nicht in Betracht komme, da mit Ablauf des Jahres 2011 
Festsetzungsverjährung eingetreten sei. 

Das Finanzgericht gab den Erben Recht und entschied, dass ein bestandskräftiger 
Erbschaftsteuerbescheid noch geändert werden kann, wenn nachträglich eine wirtschaftliche Belastung 
der Erben eintritt. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun erstmals mit dieser Thematik beschäftigen. 

Vererbbarkeit des Anspruchs auf Urlaubsabgeltung 

Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers geht ein bestehender 
Urlaubsanspruch als Urlaubsabgeltungsanspruch auf die Erben über. Dies gilt nicht nur für den 
gesetzlichen Mindesturlaub, sondern auch für Zusatzurlaub für Schwerbehinderte. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geht ein Urlaubsanspruch mit dem Tod 

des Arbeitnehmers unter und wandelt sich nicht in einen Abgeltungsanspruch um. 

Nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht dem jedoch die Arbeitszeitrichtlinie 
entgegen, die für einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich nur fordert, dass zum einen das 
Arbeitsverhältnis beendet ist und zum anderen der Arbeitnehmer nicht den gesamten Jahresurlaub 
genommen hat. Ein finanzieller Ausgleich ist unerlässlich, um die praktische Wirksamkeit des 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub sicherzustellen. Für den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte gilt 

nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf nichts anderes, da auf diesen die Vorschriften 
über Entstehung, Übertragung, Kürzung und Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs anzuwenden 
sind. 

Das Bundesarbeitsgericht muss abschließend über den Fall entscheiden. 

Vermutung der Diskriminierung kann entkräftet werden 

Wenn ein öffentlicher Arbeitgeber einen schwerbehinderten Bewerber nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch einlädt und die Schwerbehindertenvertretung nicht über die Bewerbung 
informiert, begründet dies die Vermutung, dass der Bewerber wegen seiner Behinderung benachteiligt 

worden ist. Der Arbeitgeber kann dann verpflichtet sein, ihm eine Entschädigung zu zahlen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat darauf hingewiesen, dass bei einer zu vermutenden Diskriminierung der 
Arbeitgeber die Beweislast dafür trägt, dass eine solche nicht vorliegt. Diesen Nachweis kann er aber 

dadurch führen, dass er z. B. personalpolitische Gründe anführt, die nichts mit der Schwerbehinderung 
oder der fachlichen Eignung des Bewerbers zu tun haben. 

Im entschiedenen Fall gelang es dem Arbeitgeber, sich zu entlasten, indem er vortrug, der 
schwerbehinderte Bewerber, der über einen Universitätsabschluss verfügte, sei für die 
ausgeschriebene Stelle im gehobenen Dienst überqualifiziert. Überqualifizierte Bewerber würden aber 
generell nicht eingestellt, weil die Gefahr bestehe, dass es bei ihnen aufgrund mangelnder Auslastung 
zu Frustrationen komme. 

Diese Argumentation akzeptierte das Gericht und sprach dem Bewerber keine Entschädigung zu. 

Arbeitsverhältnis nur bei Weisungsgebundenheit 

Nur Arbeitnehmer haben Anspruch auf ein Zwischenzeugnis und auf die schriftliche Niederlegung der 
wesentlichen Vertragsbedingungen. Dies musste der Beschäftigte eines Bauelemente-Unternehmens 

erfahren, der sich selbst als Arbeitnehmer betrachtete, dies aber nicht beweisen konnte. 

Der Beschäftigte betrieb Kundenakquise. Der vermeintliche Arbeitgeber argumentierte, der Kläger sei 
zunächst im Rahmen eines Einfühlungsverhältnisses (kein Arbeitsverhältnis) tätig gewesen und sei in 
der Folgezeit nicht in einem für die Annahme eines Arbeitsverhältnisses ausreichenden Maße seinen 
Weisungen unterworfen gewesen. 

Da der Kläger eine ausreichende Weisungsunterworfenheit nicht beweisen konnte, lehnte das 
Landesarbeitsgericht München seine Klage auf Arbeitsentgelt, auf die schriftliche Niederlegung der 

wesentlichen Vertragsbedingungen und auf Erteilung eines Zwischenzeugnisses ab. 
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Arbeitslosengeld bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis 

Eine Justizangestellte weigerte sich wegen Mobbings, an ihrem Arbeitsplatz tätig zu sein. Sie klagte 

auf Versetzung und wurde ohne Vergütung von der Arbeit freigestellt. Sie meldete sich arbeitslos. Die 
Gewährung von Arbeitslosengeld I wurde unter Verweis auf das ungekündigte Arbeitsverhältnis 
abgelehnt. 

Zu Unrecht, wie das Sozialgericht Dortmund befand. Arbeitslos ist, wer nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis steht, sich bemüht, die eigene Arbeitslosigkeit zu beenden und den 
Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagentur zur Verfügung steht. Dafür genügt die faktische 
Beschäftigungslosigkeit. Dadurch, dass die Justizangestellte sich nicht an ihrem Arbeitsplatz einsetzen 

lasse und damit das Direktionsrecht ihres Arbeitgebers nicht anerkenne, hat sie das 
Beschäftigungsverhältnis faktisch beendet. Dem steht nicht entgegen, dass das Arbeitsverhältnis nicht 
förmlich gekündigt wurde, sondern eine Versetzung angestrebt wird. Damit kommt sie der 
Verpflichtung nach, sich um ein Ende ihrer Arbeitslosigkeit zu bemühen. Sie hat sich außerdem der 
Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestellt. 

Auch Investoren dürfen Eigenbedarf geltend machen 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs dürfen auch Investoren von Personengesellschaften 

Mietwohnungen wegen Eigenbedarfs kündigen. Das Gericht hat damit seine bisherige Rechtsprechung 
bestätigt, nachdem die Vorinstanz diese in einem Streitfall infrage gestellt hatte. Mieter müssen 
folglich auch in Zukunft damit rechnen, dass ihnen die Gesellschafter einer Investorengemeinschaft 
unter Hinweis auf Eigenbedarf die Wohnung kündigen. 

Eine aus vier Gesellschaftern bestehende Gesellschaft des bürgerlichen Rechts hatte ein Mietshaus 
gekauft, um die Immobilie zu sanieren und in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Einer der 
Gesellschafter hatte wegen Eigenbedarfs seines Kindes den Mietvertrag eines Mieters gekündigt, der 
mehr als 30 Jahre die Wohnung bewohnt hatte. 

Nach Auffassung der Richter können zwar nur natürliche Personen Eigenbedarf anmelden. Die 
Gesellschafter einer Personengesellschaft unterscheiden sich aber letztlich nicht von einem privaten 
Hauseigentümer oder einer Erbengemeinschaft, die ebenfalls aus verschiedenen Personen mit 

Eigenbedarf bestehen kann. Die Richter räumten ein, eine Schutzlücke für Mieter zu sehen. Diese zu 
schließen liege aber beim Gesetzgeber. Im Ergebnis stellt die Entscheidung Mieter nunmehr sogar 
schlechter. Denn bislang war eine Eigenbedarfskündigung unwirksam, wenn es der Vermieter 
versäumte, dem Mieter als Ersatz eine vergleichbare freie Wohnung im selben Haus oder derselben 
Wohnanlage anzubieten. Zukünftig ist dies nicht mehr erforderlich. Ein derart gekündigter Mieter hat 
allenfalls Anspruch auf Schadensersatz, etwa für entstandene Umzugskosten. 

Mieter dürfen ihre Miete später zahlen 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs können sich Mieter mehr Zeit lassen, um die Miete 
an den Vermieter zu überweisen. Entgegen dem Wortlaut vieler Formularverträge ist es nicht 
erforderlich, dass die Miete am dritten Werktag eines Monats beim Vermieter eingeht. Es ist 

ausreichend, wenn das Geld bis zu diesem Zeitpunkt bei der Bank eingezahlt und der Dauer- bzw. 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. 

Die meisten Formularverträge orientieren sich am Gesetz. Danach muss die Miete spätestens bis zum 
dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte, nach denen sie bemessen ist, entrichtet werden. Diese 
Regelung wurde bisher so ausgelegt, dass die Miete spätestens am dritten Werktag des Monats beim 
Vermieter eingegangen sein muss. Nach Auffassung des Gerichts wird der Gesetzesbegriff „entrichten“ 
jedoch so verstanden, dass es für die Rechtzeitigkeit der Zahlung genügt, dass der Mieter seiner Bank 

spätestens bis zum dritten Werktag des Monats den Überweisungsauftrag erteilt und sein Konto eine 
ausreichende Deckung aufweist. Anderenfalls bürde man dem Mieter das Risiko für Verzögerungen bei 
der Bank auf und benachteilige ihn hierdurch unangemessen. Folglich sei eine solche Klausel 
unwirksam. 

Mieter haftet nicht für Wohnungsschäden nach Polizeieinsatz 

Ein Vermieter kann von seinem Mieter keinen Schadensersatz verlangen, wenn im Rahmen eines 
Polizeieinsatzes Wohnungsschäden entstanden sind. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Bei einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei wurde die Eingangstür der Wohnung beschädigt. 
Hintergrund der Polizeiaktion war der Verdacht, dass der Mieter mit Drogen handelt. Die 
Durchsuchung der Wohnung ergab jedoch keine Hinweise in diese Richtung. Gleichwohl wurden 
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Drogen in der Wohnung gefunden und der Mieter wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln 
verurteilt. Für die beschädigte Tür forderte der Vermieter die Reparaturkosten vom Mieter. 

Zu Unrecht, nach Meinung der Richter, da die beschädigte Wohnungstür in keinem 
Kausalzusammenhang zu einer Pflichtverletzung aus dem Mietverhältnis steht. Der Vermieter muss 

folglich seine Gebäudeversicherung in Anspruch nehmen oder einen Schadensersatzanspruch 
gegenüber der Polizei, mithin gegenüber dem Land, durchsetzen. 

Hinweis: Auch wenn ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem Mieter verneint worden ist, kommt 
dennoch eine Kündigung des Mietverhältnisses wegen schuldhafter Pflichtverletzung in Betracht. 
Insoweit sind (wohl nach Abmahnung) eine fristgerechte Kündigung oder je nach Nachhaltigkeit und 
Intensität der Pflichtverletzung, auch eine fristlose Kündigung denkbar. 

GmbH: Einwurf-Einschreiben reicht für erneute Aufforderung zur 

Zahlung der Einlage aus 

Erbringt ein GmbH-Gesellschafter die auf seinen Geschäftsanteil zu leistende Einlage nicht fristgerecht, 
kann der säumige Gesellschafter erneut zur Zahlung binnen einer zu bestimmenden Nachfrist 

aufgefordert werden. Die Aufforderung hat mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen, die Nachfrist 
muss mindestens einen Monat betragen. 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs werden die formalen Anforderungen einer erneuten 
Aufforderung mittels eingeschriebenen Briefs durch ein Einwurf-Einschreiben der Deutschen Post AG 
gewahrt; eines Übergabe-Einschreibens bedarf es hierfür nicht. 

Darlegungs- und Beweislast des Gläubigers für die Wiederaufnahme 
der Zahlungen nach Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Insolvenzverwalter eines 
Unternehmens, über dessen Vermögen im Juli 2010 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, 
einen Lieferanten des Unternehmens auf Erstattung von im Zeitraum von Juli 2008 bis 
September 2009 erhaltenen Zahlungen in Höhe von ca. 85.000 € in Anspruch genommen. 

Der Insolvenzverwalter führte zur Begründung seines Anspruchs aus, dass der Lieferant die aufgrund 
der Zahlungseinstellung bereits seit 2004/2005 bestehende Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens 

kannte und deshalb auch wusste, dass Leistungen aus dessen Vermögen die 

Befriedigungsmöglichkeiten anderer Gläubiger vereiteln oder zumindest erschweren und verzögern. 

Der Lieferant berief sich auf eine mit dem Unternehmen im Jahr 2006 getroffene Stundungsabrede, 
nach der Lieferungen erst im Zusammenhang mit Neubestellungen zu zahlen waren. Seiner Meinung 
nach ließ die Vereinbarung keine Schlüsse auf die Zahlungsunfähigkeit zu. Außerdem sei es dem 
Unternehmen im Dezember 2007 einmalig gelungen, die aufgelaufenen Verbindlichkeiten bei dem 
Lieferanten vollständig auszugleichen, so dass von einer Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit keine Rede 

sein könne. 

Das Gericht gab der Klage des Insolvenzverwalters statt. Insbesondere die mit der Begründung, dass 
wegen knapper Mittel Bestellungen nicht mehr bei Lieferung bezahlt werden können, getroffene 
Stundungsabrede wertete das Gericht als Indiz für eine Zahlungseinstellung. Auch die einmalige 
Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten im Dezember 2007 änderte an 
der Zahlungsunfähigkeit nichts. Der Lieferant hätte vielmehr die Wiederaufnahme der Zahlungen 

gegenüber allen Gläubigern darlegen und beweisen müssen. 

 


